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Kap. l Anlass und Aufgabenstellung

l Anlass und Aufgabenstellung

In Ammersbek -Schäferdresch soll im Bereich des heutigen Bolzplatzes eine Kin-
dertagesstätte entstehen. Es besteht die Absicht, den Bolzplatz an einen anderen
geeigneten Standort zu verlagern. Bei der Verwirklichung werden Grünflächen be-
anspmcht, Vegetation beseitigt und eventuell auch Bäume gefällt werden müssen,
um neue Bebauung zu ermöglichen. Davon können Arten, die nach § 7 (2) Nr. 13 u.
14 BNatSchG besonders oder streng geschützt sind, betroffen sein. Daher wird eine
faunistische Potenzialanalyse für geeignete Artengruppen unter besonderer Be-
rücksichtigung gefährdeter und streng geschützter Arten angefertigt. Zu untersu-
chen ist, ob gefährdete Arten oder artenschutzrechtiich bedeutende Gruppen im
Eingriffsbereich vorkommen.

Zunächst ist eine Relevanzprüfang vorzunehmen, d.h. es wird ermittelt, welche Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vor-
kommen. Mit Hilfe von Potenzialabschätzungen wird das Vorkommen von Vögeln,
Amphibien und Fledermäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie ermittelt (Kap. 2). Danach wird eine artenschutzfachliche Betrachtaing
des geplanten Vorhabens durchgeführt (Kap. 4).

2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs IV

Das Gebiet wurde am 30. Oktober und 10. November 2019 und am 28.05.2020 er-
neut begangen. Dabei wurde insbesondere auf Strukturen geachtet, die für Anhang
IV-Arten und Vögel von Bedeutung sind. Die Bäume wurden vom Boden aus ein-
zeln mit dem Fernglas besichtigt und aufpotenzielle Fledermaushöhlen unter-
sucht. Die Knicks wurden zudem auf Nester (Kobel) der Haselmaus und aufcha-
rakteristische Fraßreste (Haselnussschalen) untersucht.

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensrauman-
Sprüchen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allge-
meinen Verbreitung im Raum Ammersbek. Maßgeblich ist dabei für die Brutvögel
die aktuelle Avifauna Schleswig-Holsteins (KOOP & BERNDT 2014). Verwendet wer-
den für Fledermäuse die relativ aktuellsten Angaben in BORKENHAGEN (2011). Für
die Amphibien, Reptilien und anderen Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie
bieten der Atlas von KLINGE Ss. WINKLER (2005) sowie die Ergebnisse des FFH-
Monitorings FOAG (2013) eine gute Grundlage. Ergänzend wird der unveröffent-
lichte Arbeitsatlas der Amphibien und Reptilien (FÖAG 2016) herangezogen.
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Kap. 2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs FV

2. 1 Gebietsbeschreibung

Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 3 ha (Abbildung 2). Es umfasst einen Sport-
platz und Bolzplatz, eine Beach-Volleyballfläche und kleinteilig weitere Spielstät-
ten sowie einen kleinen KFZ-Stellplatz.

Im Untersuchungsgebiet befindet sich auch eine Grasflur mit einigen hainartig an-
gepflanzten, sehr jungen, Bäumen.

Die Ränder werden von Gehölzstreifen begleitet.

Der Knick an der Straße Schäferdresch ist gut ausgebildet und weist große Eichen
auf.

Zwischen dem Bolzplatz und dem Sportplatz befindet sich ebenfalls ein Knick mit
zwei mittelalten Eichen und einer mittelalten Buche.

Am Nordwestrand steht eine Baumreihe aus 7 großen Eichen auf der Gmnd-
stücksgrenze.

Am Südwestrand steht ein breites und dichtes Gehölz, auf großen Strecken Stan-
genholz, allerdings auch größere Erlen.

Zwischen der Tennisanlage und dem Grandplatz verläuft eine Gehölzreihe auf ei-
nen Erdwall, der vermutlich einmal mit Betonplatten als Zuschauertribüne gestal-
tet war, nun aber überwachsen ist. Die Gehölzreihe ist natumah aus Eschen und
Ahorn mit dichtem Gebüsch aufgebaut.

Die Bäume innerhalb und am Rand des Sportgeländes und der KFZ-Stellplätze
werden im Sinne der Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen und
Sportstätten erkennbar intensiv unterhalten.

Das Gebäudeensemble am Ostrand ist noch voll genutzte und unterhalten. Gebäu-
de mit erkennbaren Schäden oder Verfallserscheinungen sind nicht vorhanden.
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Kap. 2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs IV

Abbüdung 2: Untersuchungsgebiet (Luftbild aus Google - EarthT ).

2.2 Poterveielle Fledervnauslebensräume

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44
BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen wäre, ob für diese Arten
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Jagdhabitate oder Flug-Leitlinien durch das
Vorhaben beeinträchtigt werden. Der Bestand der Fledermäuse wird mit einer Po-
tenzialanalyse ermittelt.

2.2.1 PotenzieU vorkomniende Fledermausarten

Aufgrund der Verbreitungsübersichten in BORKENHAGEN (2011) kommen im Raum
Ammersbek prakäsch alle in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten vor. Alle po-
tenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV (streng zu schützen-
de Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-RichÜinie
aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschützt. Eine spezielle
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Kap. 2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs IV

Auflistung ist daher zunächst nicht erforderlich. Die folgenden Kapitel berücksich-
tigen die Anfordemngen aller Arten.

2.2.2 Kriterien für potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von
Flederinäusen

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als Le-
bensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten können: Sommerquartiere (ver-
schiedene Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten sowie Jagdreviere (Nahrungsräume). Zu jeder dieser Kategorien wird ein drei-
stufiges Bewertungsschema mit geringer, mittlerer und hoher Bedeutung aufge-
stellt.

. geringe Bedeutung: Biotop trägt kaum zum Vorkommen von Fledermäusen
bei. In der norddeutschen Normallandschaft im Uberschuss vorhanden.

Diese Biotope werden hier nicht dargestellt.

. mittlere Bedeutung: Biotop kann von Fledermäusen genutzt werden, ist je-
doch allein nicht ausreichend, um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zu-
sammenhang mit Biotopen hoher Bedeutung). In der norddeutschen Nor-
mallandschaft im Überschuss vorhanden, daher kein limitierender Faktor
für Fledermausvorkommen.

. hohe Bedeubing: Biotop hat besondere Qualitäten für Fledermäuse. Für das
Vorkommen im Raum möglicherweise limitierende Ressource.

2. 2.2. 1 Winterquartiere

Winterquartiere müssen frostsicher sein. Dazu gehören Keller, Dachstühle in gro-
ßen Gebäuden, alte, große Baumhöhlen, BergwerksstoUen.

. mittlere Bedeutung: Altholzbestände (mind. 50 cm Stammdurchmesser im
Bereich der Höhle) mit Baumhöhlen; alte, nischenreiche Häuser mit großen
Dachstühlen.

. hohe Bedeutung: alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare
Gebäude; bekannte Massenquartiere.

2.2.2.2 Soniinerquartiere

Sommerquartiere können sich in Gebäuden oder in Baumhöhlen befinden.

. mittlere Bedeutung: ältere, nischenreiche Wohnhäuser oder Wirtschaftsge-
bäude; alte oder strukturreiche Einzelbäume oder Waldstücke.
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Kap. 2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs IV

. hohe Bedeutung: ältere, nischenreiche und große Gebäude (z. B. Kirchen, al-
te Stauanlagen); Waldstücke mit höhlenreichen, alten Bäumen; bekannte
Wochenstuben.

2.2.2.3 Jagdreviere

Fledermäuse nutzen als Nahrungsräume überdurchschnittlich insektenreiche Bio-
tope, weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als mobile Tiere
können sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermehrungen aufsu-
chen und dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit hoher Pro-
duktivität, d.h. nährstoffreich und feucht (eutrophe Gewässer, Sümpfe). Alte,
stmkturreiche Wälder bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf hohem
Niveau. Diese beiden Biotoptypen sind entscheidend für das Vorkommen von Fle-
dermäusen in einer Region.

. mittlere Bedeutung: Laubwaldparzellen, alte, stmkturreiche Hecken; Ge-
büschsäume / Waldränder; Kleingewässer über 100 m2, kleine Fließgewäs-
ser, altes strukturreiches Weideland, große Brachen mit Staudenfluren.

. hohe Bedeutung: Waldstücke mit strukturreichen, alten Bäumen; eutrophe
Gewässer über 1000 m2 ; größere Fließgewässer.

2. 2. 3 Charakterisierung des Gebietes un Hinblick auf ihre Funktion
für Flederniäuse

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde nach den oben aufgeführten
Lebensraumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeig-
nung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse abgeleitet.

2.2.3.1 Quartiere

Gebäude mit Potenzial für Fledermausquartiere sind im Untersuchungsgebiet
nicht vorhanden.

Die Bäume des Untersuchungsgebietes wurden alle untersucht und aufpotenzielle
Fledermaushöhlen überprüft. In den Bäumen befinden sich keine sichtbaren Höh-
len. Die großen Eichen in den Knicks bzw. Gehölzrändem und die Erlen und Wei-
den am Südrand sind in einer nicht kontrollierbaren Höhe so strukturreich, dass
hier Höhlen (Spalten) nicht ausgeschlossen werden können. In den Kronenberei-
chen (die nicht völlig eingesehen werden können) können kleine Fledermausquar-
tiere in kleinen Nischen, Asfhöhlen oder Spalten vorhanden sein. Diese Bereiche
sind in Abbildung 3 mit Kreuzschraffar markiert. Winterquartiere sind hier wegen
der dort geringen Stamm- bzw. Astdurchmesser (< 50 cm) nicht möglich. Die un-
teren, einsehbaren Stammbereiche sind ohne erkennbare, für Fledennäuse geeig-
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nete Höhlen. Alle übrigen Bäume sind noch relativ jung, befinden sich noch in der
Wachstumsphase und weisen kein bzw. kaum Totholz auf.

Abbildung 3: Lage der Gehölze niit potenziellen Fledennaus-
Nahrungsräumen mittlerer Bedeutung (einfache SchrafiEür) und storuk-
turreichen Bäunien init Quaräerpotenzial (Kreuzschraffür) (Luftbild
aus Gk)ogle-EarthT ).

2..2.3.2 Jagdgebiete (Nahrungsräuine)

Die Knicks und Gehölzreihen an den Rändern und zwischen Bolzplatz und Sport-
platz können als strukturreiche Säume oder Laubgehölze aufgrund üirer Qualität
potenziell als Jagdgebiet mittlerer Bedeutung eingestuft werden. Die Gehölzfläche
ist insgesamt mit ca. V2 ha relativ klein und kann schon deshalb keine limitierende
Bedeuting für Fledermausvorkommen haben. Von erheblich größerer potenzieller
Bedeuüing als Nahrungsraum sind die südlich angrenzenden Gewässer und deren
Ufer
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2.2.3-3 Flug-LeiÜinien

Die Gehölzreihe am Westrand und zwischen Bolzplatz und Sportplatz können als
Flug-Leitlinie für Fledermäuse, die zwischen der Siedlung im Norden (potenzielle
Quartiere) und den Teichen im Süden (vgl. Abbildung l) wechseln, von Bedeutung
sein.

2.3 Potenziell vorhandene Brutvögel

Die potenziell vorhandenen Bmtvogelarten sind in Tabelle l dargestellt.

Größere Horste von Greifvögeln befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet, so
dass deren Brutvorkommen ausgeschlossen werden können.

Alle Arten brüten bzw. nutzen die Gehölzbereiche in der Mitte und an den Rän-

dem. Die Sportplatzflächen sind für Brutvögel bedeutungslos.

Da der ganze Bereich in einem stark von Menschen genutzten Bereich liegt, sind
störungsempfindliche Arten oder Individuen ausgeschlossen.

Tabelle l: Artenliste der potenzieUen Vogelarten.
Status: potenzielles Vorkommen im Untersuchungsgebiet: . = potenzielles Bmtvorkommen, o =
nurpotenzielles Nahrungsgebiet; SH: Rote-Liste-Status nach KNIEF et ai. (2010) und DE: nach
GRÜNEBERG et ai. (2015). - = ungefährdet, V = Vorwamliste, 3 = gefährdet; Trend = kurzfristige
Bestandsenfrwicklun nach KNIEF et ai. (2010): - = Rüc an , = stabil, + = Zunahme

SH DE Status Trend
Arten mit großen Revieren / Koloniebrüter
Bunts echt, Dendroco osmajor - - . +
Eichelhäher, Garrulus landarius - - . +
Elster, Pi'ca ica - - 0
Felds erlin, Passer montanus - V 0 +
Grüns echt Pi'cus viridis V - 0 +
Hauss erlin , Passer domesticus -V 0
HabichtAcciiYer enri/is - - 0 /
Rabenkrähe, Coruus corone - - . /
Rin eltaube, Columba alumbus - - . /
Sperber Acci iternisus - - 0 +
Turmfalke Fafco rinnuncu/us - - 0
Waldkauz 5'trüc a/uco - - 0
Waldohreule Asi'oofus - - 0 +
Uhu Bubo bubo - - o +
Verbreitete Gehölzvö el

Amsel, Turdus merula - - . /
Blaumeise, Parus caeru/eus - - . +
Buchfink, Frmgi'/fa coefebs - - . /
Kleiber Si'tta euro aea - - 0 +
Gartenrotschwanz, Pftoeni'curus . - V . +
Girlitz Sermus sen'nus - - . +
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Gim el, rrhula .
Grauschnä er, Muscfca astriata
Grünfink, Carduelis chloris
Heckenbraunelle, Prunella modularis
Kla er rasmücke, 5 Iviacurruca
Kohlmeise, Parus major
Misteldrossel, Turdus viscivorus
Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla
Rotkehlchen, Erithacus rubecula
Schwanzmeise, Ae ithalos caudatus
Singdrossel Turdus phüomelos
Zaunkönig, Troglodytes t.
Zil zal , P/i ZZosco uscollybita

SH DE Status

v

Trend
+

/
+

+

+

/
+

/
+

/
+

+

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als "europäische Vogelarten" besonders
geschützt. Es kommt keine Art potenziell vor, die nach Roter Liste Schleswig-
Holsteins (KNIEF et ai 2010) gefährdet ist.

2.3. 1 Aninerkungen zu Arten der Vorwamliste

Der Gartenrotschwanz gehört zu den Arten, die durch die Umgestaltung der
Gärten und der Siedlungsverdichtung im Gartenstadtbereich im Bestand zurück-
geht, ohne bereits gefährdet zu sein (MITSCHKE 20i2). In Schleswig-Holstein hat
die Art noch von der Ausdehnung der Waldfläche profitiert (KOOP & BERNDT 2014).

Der Gartenrotschwanz ist eine Art der strukturreichen Waldränder, Säume und

alten Gärten mit reichem Nischenangebot, der vielgestaltigen, reich stmkturierten
Kulturlandschaft mit einem hohen Anteil an älteren Gebüschen und älteren, ni-
schenreichen Bäumen. Eine Rückgangsursache ist der Verlust von Brutnischen
(KOOP & BERNDT 2014). Sie leiden unter der zunehmenden Aufgeräumtheit" der
Siedlungen, da dort ein Großteil der Bmtnischen an Gebäuden (Schuppen, Hüh-
nerställen usw. ) war. Im Untersuchungsbereich wäre das Vorkommen im Bereich
der Gehölzränder und des Gehölzes in der Mitte zwischen Bolz- und Sportplätzen
zu erwarten. Der Bereich entspricht dem potenziellen Quartier- und Nahrungsge-
biet für Fledermäuse (Schraffar) der Abbildung 3. Zum potenziellen Revier für die-
se Art gehören jedoch auch die südlich und westlich angrenzenden Gehölzflächen.

Der Grauschnäpper gehört zu den Arten, die durch die Umgestaltung der Gär-
ten und der Siedlungsverdichtung im Gartenstadtbereich im Bestand zurückgehen,
ohne bereits gefährdet zu sein (MKTSCHKE 2012). Der Bestand des Grauschnäppers
ist in Schleswig-Holstein ungefähr stabil (KOOP & BERNDT 2014). Der Grauschnäp-
per ist eine Art der strukturreichen Waldränder, Säume und alten Gärten mit rei-
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chem Nischenangebot, der vielgestaltigen, reich strukturierten Kulturlandschaft
mit einem hohen Anteil an älteren Gebüschen und älteren, nischenreichen Bäu-
men. Er benötigt einerseits nischenreiche Großgehölze, da er Höhlenbrüter ist,
und andererseits lückige Wälder (oder Parklandschaften), so dass sonnige Kro-
nenbereiche vorhanden smd. Insgesamt muss der Lebensraum stark horizontal
und vertikal gegliedert sein. Eine Rückgangsursache ist der Verlust von Bruüii-
sehen (MFTSCHKE 2012, KOOP & BERNDT 2014). Er leidet unter der zunehmenden
»^Aufgeräumtheit" der Siedlungen, da dort ein Großteil der Brutnischen an Gebäu-
den (Schuppen, Hühnerställen usw. ) war. M:it der Bereitstellung von Bmthöhlen
kann diese Art gefördert werden. Sein Lebensraum sind die Gehölze des Untersu-
chungsgebietes, besonders im Bereich der Knicks und des Gehölzes in der Mitte
zwischen Grand- und Tennisplätzen. Der Bereich entspricht dem potenziellen
Quartier- und Nahmngsgebiet für Fledermäuse (Schraffur) der Abbildung 3. Zum
potenziellen Revier für diese Art gehören jedoch auch die südlich und westlich an-
grenzenden Gehölzflächen und auch die nördlich angrenzenden Gärten.

Der Grünspecht bevorzugt park- und mosaikartig stmkturierte Landschaften,
die er im Umfeld mit dem Wechsel von großen Bäumen und (größeren) Gärten
vorfindet. Er kommt häufig auf Friedhöfen vor, die offenbar eine gute Habitatzu-
sammenstellung aufweisen. Er ist ein ausgeprägter Bodenspecht und benötigt als
wichtigste Nahrung Ameisen. Kleinklimatisch günstige warme Gehölzränder mit
kurzrasig bewachsenem Sandboden sind seine optimalen Nahrungsbiotope. Im
Untersuchungsgebiet bieten die langen Gehölzsäume und kurzrasigen Flächen ein
Nahrungspotenzial. Diese Art hat ein sehr großes Revier (2-5 km2 BAUER et ai.

2005).

FeldsperUnge brüten in Höhlen und sind daher einerseits auf Gehölze mit ent-
sprechendem Nischenangebot Ctiier an den Siedlungsrandlagen, Nistkästen) an-
gewiesen. Andererseits benötigen sie die reich stmkhirierte Kulturlandschaft, in
der auf Brachestreifen insbesondere im Winter noch Nahrung gefunden werden
kann. Feldsperlinge kommen in Ortschaften mit vielfältigen Stmkturen und gutem
Bestand an alten Obst- und Zierbäumen vor. In Hamburg gilt er inzwischen als ty-
pischeArt der Kleingärten (MITSCHKE 2012). Außerhalb von Ortschaften, in der
Knicldandschaft und Feldgehölzen ist der Feldsperling heute spärlich verbreitet.
Er benötigt zumindest kleine Brachestrukturen, überwinternde Kraufrvegetation
(z.B. Stoppelfelder, Brachen) zur Nahrungssuche, die in der intensiv genutzten Ag-
rarlandschaft kaum noch vorhanden sind. Hier ist es vor Allem der Bereich der

Gehölzränder, der für diese Art Bedeutung hat.

Haussperlinge brüten kolonieartig in Gebäudenischen und nutzen ein größeres
Gebiet zur Nahrungssuche in der Gruppe. Als typischer Siedlungsvogel benötigt er
Bereiche mit offenen, oder schütter bewachsenen Bodenstellen. Sein potenzieller
Lebensraum in der Umgebung sind Gärten und die dichter bebauten Siedlungsflä-
chen sowie die Wege als Nahrungsraum. Diese Art benötigt lückenreiche Bausub-
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stanz zum Brüten, strukturreiche Gärten und offene Bodenstellen mit lückiger und
kurzrasiger Vegetation (z. B. Sandwege, junge Ruderalflächen). Die Saniemngund
Abdichtung von Gebäuden, die Versiegelung von Böden und die Aufgeräumtheit"
in Siedlungen sowie die Urbanisierung von Dörfern (Verlust von Nutzgärten und
Kleintierhaltungen, besonders wichtig sind Flächen mit offenen Bodenstellen) sind
wichtige Ursache für die Bestandsrückgänge. Da keine Gebäude vorhanden sind,
können Bmtplätze nicht vorhanden sein. Die Gehölzränder kommen jedoch als
Nahrungsraum in Frage.

2.3. 1 Annierkungen zu ungefährdeten streng geschützten Arten

Sperber jagen an Säumen und in Gehölzen (auch Gärten) vorzugsweise andere
Vögel. Der Sperberbestand in Schleswig-Holstein beträgt ca. 1000. Er hat in der
ferneren Vergangenheit insbesondere im Siedlungs- und Stadtbereich zugenom-
men. Sein Bestand nimmt noch zu (KOOP & BERNDT 2014). Er brütet hier vor allem
in dichten Nadelholzforsten. Der Lebensraum des Sperbers im Umland von großen
Städten ist gekennzeichnet durch ein Mosaik von gehölzdominierten Strukturen
und Siedlungsgebieten, in denen vergleichsweise große Grundstücke und Einzel-
hausbebauung vorherrschen. Sperber brüten bevorzugt in 20-40 Jahre alten Na-
del-Stangenhölzem mit hoher Baumdichte (MITSCHKE 2012). Er hat in der Vergan-
genheit im Siedlungsbereich zugenommen und wird immer noch als leicht zuneh-
mend eingeschätzt. Der Gehölzbestand des Untersuchungsgebietes kann ein sehr
kleiner Teil seines großen Jagdgebietes sein

Der Habichtbestand beträgt in Schleswig-Holstein ca. 550 Paare. Der Bestand ist
stabil. Er brütet in Schleswig-Holstein hauptsächlich im Innern von größeren
Waldstücken, dringt aber langsam in Siedlungen vor (KOOP &. BERNDT et ai. 2014).
Die Gehölzsäume des Untersuchungsgebietes können ein sehr kleiner Teil seines
großen Jagdgebietes sein.

Der ÄIäusebussard ist der verbreitetste und häufigste Greifvögel Schleswig-
Holsteins. Er brütet in Wäldern und Feldgehölzen, sogar in Knicks und jagt bevor-
zugt im Offenland, Grünländern, aber auch in Wäldern. Seine Brutpaaranzahl
schwankt jahrweise mit dem Angebot an seiner Hauptnahmng, den Feldmäusen.
Sein Bestand beträgt in Schleswig-Holstein nach KOOP Sr BERNDT (2014) ca. 5000
Paare. Die Gehölzsäume und die offenen Flächen des Untersuchungsgebietes kön-
nen ein sehr kleiner Teil seines großen Jagdgebietes sein.

Der Waldkauz jagt sowohl im Wald, Knick als auch im Offenland. Im Untersu-
chungsgebiet könnte er vor allem in den Gehölzsäumen Nahrung finden. Diese
Flächen bilden aber nur einen kleinen Ausschnitt seines Lebensraumes, der sich
vor allem auf weitere benachbarte Grünländer, Parks und Gehölze erstrecken dürf-
te. Seine Brüten tätigt er in großen Höhlen oder in Nischen von Dächern in Gehöf-
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ten. Die Gehölzsäume des Untersuchungsgebietes können ein sehr kleiner Teil sei-
nes großen Jagdgebietes sein.

Die Waldohreule brütet in Waldstücken oder in dichten Knicks in verlassenen

Krähennestern und jagt sowohl im Wald als auch in der angrenzenden strukhirrei-
chen Offenlandschaft (Grünland, Brachen, Säume). Auch Parks und Friedhöfe, in
denen lockerer Baumbestand mit offenen Flächen abwechselt, gehören zu ihren
Lebensräumen. Die Waldohreule jagt im Wald oder Offenland. Die Gehölzsäume
des Untersuchungsgebietes können ein sehr kleiner Teil ihres großen Jagdgebietes
sein.

Nach der Ausrottung im 19. Jahrhundert hat sich der Bestand des Uhus in
Schleswig-Holstein nach Aussetzungen seit den i98oer Jahren stark vergrößert.
Als eine Art mit dem größten relativen Bestandszuwachs in Schleswig-Holstein
wird sein Bestand aktuell auf über 400 Bmtreviere geschätzt (KOOP&BEKNDT
2014). Als ausgesprochener Generalist kommt er in fast allen Landschaften
Schleswig-Holsteins außer den Marschen verbreitet vor. Die Gehölzsäume des Un-
tersuchungsgebietes können ein sehr kleiner Teil seines großen Jagdgebietes sein.

2.4 Potenzielles Hc^elmausvorkonnnen

Ammersbek liegt nach BORKENHAGEN (2011) im Verbreitungsgebiet der Haselmaus
(Muscardinus avellanarius). In den Gehölzsäumen wurde nach Kobeln und Fraß-
spuren gesucht, jedoch keine gefunden. Die Haselmaus besiedelt Wälder, Park-
landschaften, Feldgehölze und Gebüsche (MamiG et ai. 2004, JU§KAITIS & BÜCH-
NER 2010). Von besonderer Bedeutung sind sonnige und fmchtreiche Gebüsch-
landschaften. Sie benötigt, dichte, fruchttragende und besonnte Hecken. Solche
Hecken sind hier mit den Gehölzsäumen zwar nicht in optimaler Weise, aber
gmndsätzlich vorhanden. Da sie streng an Gehölze gebunden ist, kommt für sie
nur der natumahe Gehölzbestand (Schraffür in Abbildung 3) als Lebensraum in
Frage. Daher wird trotz des Nicht-Findens von Spuren vorsorglich von einem klei-
nen Bestand in den Gehölzen ausgegangen.

2. 5 Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs JV

Da keine geeigneten Gewässer vorhanden sind, können Fortpflanzungsstätten von
Amphibien, Mollusken, Krebsen und Libellen des Anhangs IV nicht vorhanden
sein.

Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-RichÜinie, insbesondere die Zau-
neidechse, findet hier nicht die von ihr benötigten, trocken-warmen Biotope mit
offenen Sandflächen.
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Die Käferart Eremit {Osmoderma eremita) kann in mächtigen, alten Laubbäumen
vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im
Mulm von Baumhöhlen, die Z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve
benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 11 Mulm. Bmtstätte des Eremiten kann
fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern
hat und große Höhlungen im Stamm oder an Asten aufweist. Bevorzugt werden
aber die ganz alten Bäume. Solch große Bäume mit großen Höhlungen bzw. Tot-
holzbereichen sind hier nicht vorhanden.

Andere Arten des Anhangs TV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die
übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Moore,
alte Wälder, spezielle Gewässer, marine Lebensräume), die hier nicht erfüllt wer-
den.

In Schleswig-Holstein kommen nur 4 sehr seltene Pflanzenarten des Anhangs IV
vor (PETERSEN et ai. 2003):

. Apium repens (Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen, Ufer)

. Luronium natans (Froschzunge) (Gewässerpflanze)

. Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten)

. Hamatocaulis vemicosus (Fimisglänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen,
Gewässerufer)

Diese Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen ebenfalls sehr spezielle Standorte
und können hier nicht vorkommen.
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3 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen
3. 1 Technische Beschreibung

Die Stadt Ammersbek beabsichtigt auf einer Grünfläche eine neue Kindertages-
Stätte zu errichten (Abbildung 4).

Die Gehölzsäume bleiben überwiegend erhalten. Für die Zufahrt müssen einige
Bäume (max. 6) beseitigt werden (vgl. Abbildung 5). Dabei gehen keine Bäume mit
Potenzial für kleine Fledermausquartiere im Kronenbereich verloren und nur we-
nig Gebüschfläche.

Ein Teil der Grünflächen ösüich des Sportplatzes werden stärker versiegelt.
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Fön 04)02 - 6687812
ir!fo@n*g-arct"tektende

^".^, ^y &
^^^^^

'-' l.

^
rfw9^

e^<fe/7e ^,lcf'^".fQilrs' 1̂<D/^

.^/ Erweit<
%' fw6 undwä'i'

l

5/6

D

^

Abbildung 4: "Gebäudefußabdruck für die neue Kindertagesstätte
(Stand 09.03.2020)

In der neuen Kindertagesstätte werden kleinflächig neue Ziergebüsche und Rabat-
ten angelegt, so dass sich eine kleine Gehölzmenge neu entwickelt.

Die Wirkungen des Baubetriebes werden im Rahmen des im Hochbau üblichen
liegen. Spezielle Arbeiten, die besonderen Lärm oder Schadstoffemissionen verur-
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Sachen, sind nicht vorgesehen und wären wegen des Schutzes der umliegenden
Wohnbebauung unzulässig.

Zum Bmtvogelschutz wird der eventuell zu entnehmende Gehölzbestand gemäß
der allgemein gültigen Regelung des § 39 BNatSchG in der Zeit nach dem 30. Sep-
tember und vor dem 01. März beseitigt.

Abbildung 5: Planung im Luftbild aus Google-EarthT.

3. 2 Wirkungen auf Vögel

Da der Verlust an Gehölzfläche nur relativ gering ist und in der Nachbarschaft wei-
tere, umfangreiche und naturnahe Gehölzvegetation besteht, verlieren die Ge-
hölzvögel der in Tabelle l aufgeführten, potenziellen Brutvogelarten nicht so viel
Lebensraum, dass ihr Bestand sich verringert. Das gilt auch für die Arten init
großen Revieren, die überwiegend Gehölze nutzende Arten sind.

Die relativ empfindlichsten Arten sind Gartenrotschwanz und Grauschnäp-
per, die jedoch keine Revierfläche verlieren. In Schleswig-Holstein gehen beide
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Arten nicht im Bestand zurück, sondern konnten sich an den Landschaftswandel
bisher anpassen. Beide Arten sind als Nischen- oder Höhlenbrüter auf alten Ge-
hölzbestand angewiesen und können mit der Installation von künsüichen Nisthil-
fen wirksam im Bestand gefördert werden.

Die Greifvögel und Eulen verlieren nur einen unbedeutenden Teil ihres poten-
ziellen Nahmngsgebietes.

Haussperlüig und Feldsperlüig finden in Siedlungsflächen (hier Kindertages-
Stätte) mit ihren Zierrabatten und offenen Bodenflächen eher bessere Bedingun-
gen als auf der offenen Grasflur vor.

Tabelle 2: Wirkungen des Vorhabens auf Vögel. Begründung der Fol-
gen der Vorhabenswirkungen un Text (siehe unten, I - V).
Art, Artengruppe Wirkung des Vorha- Folgen der Vorha-

bens
Keine relevante Verände-
run des Lebensraumes.
kleine Verminderung des
Lebensraumes.

kleine Verminderung des
Lebensraumes.

Übrige Arten der Tabelle sehr kleine Verminderung
l, mit großen Revieren des Lebensraumes.
(Buntspecht - Uhu)
Gehölzvögel der Tabelle l kleine Verminderung des
(Amsel-Zil zal ) Lebensraumes.

Feldsperling, Haussper-
lin
Gartenrotschwanz und

Grauschnäpper
Greifvögel und Eulen

benswirkungen
Bestandserhöhung mög-
lich (I)
Keine bestandsvermin-
demden Wirkungen (II)
Keine bestandsvermin-
demden Wirkungen (III)
Keine bestandsvermin-
demden Wirkungen (III)

Keine bestandsvermin-
demden Wirkun en CV)

i. Feld- und Haussperling brüten bevorzugt in ländlichen Siedlungen. Aus
relativ kleinem und mäßigem Nahrungsgebiet (Grasflur) wird ein mindestens
ebenso geeigneter Lebensraum (Kita).

n. Gartenrotschwanz und Grauschnäpper Beide Arten verlieren keinen
Teil ihres Lebensraumes. Die potenziell als Lebensraum dienende weitere
Umgebung wird durch das Vorhaben nicht verändert. Die ökologischen Funk-
tionen der Reviere bleiben voraussichtlich erhalten. Um die Arten vorsorglich
zu fördern, können künstliche Nisthöhlen in den verbleibenden Gehölzen o-

der dem südlich angrenzenden Gehölzbestand installiert werden, um diese
Arten speziell zu fördern.

iii. Greifvögel und Eulen. Die Greifvögel und Eulen verlieren zwar eine sehr
kleine Jagdmöglichkeit mit der Grasflur, können jedoch in die Umgebung
ausweichen. Die ökologischen Funktionen der Reviere bleiben voraussichtlich
erhalten.
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rv.

v.

Arten niit großen Revieren. Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Rabenkrähe
und Ringeltaube gehören zu den anpassungsfähigen Arten, die in Siedlungen
gute Lebensbedingungen vorfinden. Für sie verändern sich die Lebensbedin-
gungen nur sehr geringfügig. Die Arten Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Ra-
benkrähe und Ringeltaube gehören zu den Arten, deren Bestand in Schles-
wig-Holstein zugenommen hat (KOOP & BERNDT 2014, KNIEF et ai. 2010)und
auch in Hamburg (und Umland) deutlich zunimmt (MITSCHKE 2012). Die
ökologischen Funktionen ihrer Reviere bleiben langfi-istig erhalten.

Grehölzvögel mit kleüien Revieren. Die hier betroffenen Arten sind
Baum- oder Gebüschbrüter, die auch ihre Nahrungsreviere in oder in der Nä-
he der Gehölze haben. Sie verlieren eine geringe Möglichkeit zur Nestanlage
oder Teile ihres Nahmngsreviers mit dem Verlust der kleinen Gehölzfläche.
Sie können dennoch weiterhin ihre Reviere behalten, da die Umgebung ge-
hölzreich genug ist (Abbildung l) und die meisten Gehölzvogelarten im Be-
stand zunehmen (siehe Tabelle l). Alle Arten zeigen weiterhin anwachsende
oder auf sehr hohem Niveau stabile Populationen in Schleswig-Holstein oder
dem Hamburger Umland (KNIEF ETAL. 2010, KOOP & BERNDT 2014, MITSCHKE
2012). Gerade im Siedlungsraum nehmen diese Arten wegen der allgemein
anhaltenden Gehölzzunahme seit dem 2. Weltkrieg im Bestand zu. Es kommt
daher bei diesen Arten nicht zu einer Vermindemng der Populationen. Of-
fenbar entstehen aktuell ständig neue Lebensräume für diese Arten. Die Ar-
ten sind so zahlreich und gehören so anpassungsfähigen und deshalb weit
verbreiteten ungefährdeten Arten an, so dass sie langfristig in die räumliche
Umgebung ausweichen können. Diese Vogelarten können ausweichen, so
dass die ökologischen Funktionen erhalten bleiben.

3<3 Wirkungen aufHdselmaiis

Haselmäuse werden vorsorglich als Potenzial festgestellt (siehe Kap. 2.4), daher
wird hier betrachtet, ob sich die Situation für diese Art verändert. Der Gehölzbe-
stand vermindert sich zwar, jedoch bleiben die relativ besten, potenziellen Habita-
te, die Gehölze (Schraffur in Abbildung 3) im Westteil, bleiben erhalten. Das Le-
bensraumpotenzial bleibt erhalten, so dass auch eventuell benachbarte potenzielle
Fortpflanzungsstätten in ihrer Funktion nicht beschädigt werden.

Bei der Rodung der Gehölze um den bestehenden Parkplatz können Haselmäuse
kaum getötet werden, denn diese Gehölze sind als Lebensraum die ungeeignetsten
Gehölze des Untersuchungsgebietes.
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3-4 Wirkungen auf Fledermäuse

Mit den Bäumen am Parkplatz gehen keine potenziellen Sommerquartiere verlo-
ren. Zudem ist diese Habitatstruktur CVitale mittelalte Bäume mit strukturreicher

Krone) in Schleswig-Holstein weit verbreitet, so dass angenommen werden kann,
dass die Individuen ausweichen können. Zudem könnte ein eventueller Verlust

technisch zuverlässig durch die Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen an den
verbleibenden Bäumen (oder an Gebäuden) in der Umgebung oder auch den neu-
en Gebäuden vermieden werden.

Die als potenzielle Fledermausquartiere geeigneten Gehölzflächen (Abbildung 3)
werden vom Vorhaben nicht verändert. Dort werden potenzielle Quartiere nicht
beschädigt.

Die potenzielle Nahrungsfläche für Fledermäuse wird nur geringfügig verkleinert.
Angesichts der größeren Gehölz- und Waldbereiche sowie Gewässer in der Umge-
bung (Abbildung l, Teiche) ist auch ein zeitweiliger Verlust wenig bedeutend. Zu-
dem gelten solche Nahrungsräume nicht als Lebensstätten im Sinne des § 44
BNatSchG (vgl. Kap. 4. 1.2). Fledermäuse haben große Aktionsradien von, je nach
Art unterschiedlich, mehreren Kilometern (DIETZ et ai. 2005), so dass auch lokale
graduelle Verluste für die potenziell vorhandenen Arten zu einer nur geringen Ver-
schlechterung ihres Lebensraumes führt. Die potenziell vorhandenen Arten kön-
nen ausweichen. Dass damit Quartiere außerhalb des Untersuchungsgebietes ei-
nen wichtigen Teil ihrer Nahrungsquellen verlieren und somit so beschädigt wer-
den, dass sie ihre Funktion verlieren, ist nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Störungen können durch eine übertriebene Beleuchtung der
neuen Kita entstehen. Wenn die Kita in den Dunkelstunden von März bis Oktober

beleuchtet wird, können die Gehölzsäume als Lebensraum in ihrem Wert stark
gemindert werden. Dieses Thema wird in Kap. 3.5 eingehender diskutiert.

Erhebliche Stöningen durch baubedingte Wirkfaktoren sind nicht anzunehmen,
wenn diese im üblichen Rahmen erfolgen.

3.5 Hinweise zu Lichtemissionen

Bei Insekten ist die anlockende Wirkung des Lichts für einige Arten bekannt. Die
Insekten werden durch künstliche Lichtquellen aus ihrer natürlichen Umgebung
angelockt und können dort ihre ökologische Funktion nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt erfüllen. Sie fehlen in der Nahrungskette sowie als Fortpflanzungs-
partner. Viele Individuen verenden direkt in oder an der Lichtquelle oder sind so
geschwächt, dass sie leichte Beute für Vögel oder Fledermäuse darstellen. Gefähr-
düngen von Populationen durch künstliche Lichtemissionen sind wissenschaftlich
allerdings bislang nicht belegt, es gibt jedoch Hinweise (EISENBEIS 2013). KOLUGS
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(2000) führte zur Anlockentfernung intensive Versuche an einem dauerhaft be-
leuchteten Großgewächshaus durch. Bei den untersuchten Insekten betrug die ma-
ximale Anlockentfemung 110 bis 130 m. Für die meisten Arten ist die Anlockdis-
tanz wesentlich geringer (< 50 m). In solchen Gewächshäusern wird i.d. R. weiße-
res, tageslichtähnlicheres Licht verwendet. Bei Beleuchtung mit warmweißem
Farbton sind geringere Wirkungen zu erwarten.

Einige Tierarten, Z.B. Fledermäuse, benötigen in ihrer Ernähmng massenweise
vorkommende Insektenarten. Durch starke Lichtemissionen ändert sich in Folge
des "Staubsaugereffekts" die Dichte an nächtlich fliegenden Insekten generell.

Bei Vögeln werden Beeinträchtigungen während der Brutzeit von solchen während
der Zugzeit unterschieden. Kunstlicht kann hier zu Änderungen der zeitlichen Ak-
tivitätsmuster führen, Z.B. Gesang während ungewöhnlicher Tages- oder Jahres-
zeiten (ABT 1997) oder verfrühter Brutbeginn. Damit ist jedoch nicht zwangsläufig
eine Beeinträchtigung verbunden, sondern die Vögel nutzen im Gegenteil eine
Möglichkeit zur Erweitemng ihres Lebensraumes (ABT & SCHULTZ 1995). Nachtzie-
hende Vogelarten können in Abhängigkeit von der Witterung durch Kunstlicht in
ihrer Orientierung gestört werden, im schlimmsten Fall durch einen Direktanflug
der Lichtquelle (SCHMIEDEL 2001). Das tritt jedoch nur bei blendenden Lichtquel-
len (Bsp. Leuchttürme) bei bestimmten Wetterlagen auf(BALLASUS et ai. 2009).
Starke Scheinwerfer, die nach oben abstrahlen, oder nächtliche "Lasershows" sind
im Plangebiet nicht vorgesehen.

Licht wirkt auf Fledermäuse

l. indirekt anlockend, wenn Insektenkonzentrationen an Außenlampen bejagt und
abgesammelt werden (i. d.R. verbreitete, anpassungsfähige Arten),

2. abschreckend, weil Fledermäuse in beleuchteten Arealen Fressfeinden stärker
ausgeliefert sind (betroffen sind eher empfindliche Arten).

a. beleuchtete Höhleneingänge können dadurch unbrauchbar werden,

b. beleuchtete Areale werden gemieden, was zur Verkleinemng der
Jagdgebiete führen und Flugverbindungsstrecken unterbrechen
kann.

Lichtemissionen können durch sinnvolle Gestaltung und Betriebsfühmng stark
minimiert werden. Die Auswirkungen durch Uchtemissionen insbesondere auf
Vögel und Insekten können durch den Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit ei-
nern für diese Tierarten wirkungsarmes Spektmm und einer möglichst weitgehen-
den Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden (EISENBEIS & EICK 2011,
HELD et ai. 2013).

Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf Vögel und Insekten
können durch den Einsatz von Natriumdampf-Hochdrucklampen und Beleuch-
tungsanlagen mit einem für diese Tierarten wirkungsarmes Spektmm (möglichst
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"warm", d.h. ins rot verschoben, Meldung der kurzwelligen Frequenzen) und einer
möglichst weitgehenden Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden. Die
Beleuchtung sollte im wärmeren Farbton warmweiß bei ca. 3. 000 Kelvin liegen.
Warm-weiße LEDs mit dieser Farbtemperatur sind nach EISENBEIS (2013) die in-
sektenfreundlichste Wahl.

Wichtigster Minimierungsfaktor ist jedoch das gezielte Einsetzen von Licht nur
dort, wo es gebraucht wird und das Vermeiden von diffusem "Rundumlicht"
(HELDT et ai. 2013). Wichtigste Vermeidungsmaßnahme im hier betrachteten Vor-
haben ist der Verzicht auf nach Außen strahlende Beleuchtung am Rand des befes-
tigten, befahrbaren Bereichs. Auch mit der gezielten Abschaltung in Bereichen, die
nur bei Bedarf beleuchtet werden müssten, kann eine starke Minderung der Wir-
kung erzielt werden (Verwendung von Bewegungsmeldern, Abschaltzeiten).

4 Artenschutzprüfüng

Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum
Schutz und zur Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben
dem allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 41) sind im § 44
strengere Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt.

In diesem artenschutzrechüichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des be-
sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. l BNatSchG behandelt.

4-1 Zu berücksichtigende Arten

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten
wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deut-
schem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG istIdarge-
stellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach
§ 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen
Verbote nur noch bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des
Anhang TV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten,
die nur nach nationalem Recht (z. B. Bundesartenschutzverordnung) besonders ge-
schützt sind, gilt der Schutz des § 44 (l) BNatSchG nur für Handlungen außerhalb
von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 (l)
Nr. 2 BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, wurde bisher nicht erlassen.

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
(Fledermäuse, Haselmaus) und alle Vogelarten.
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4. 1. 1 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelar-
ten

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europäischen Vogelarten nachzustellen, sie
zu fangen, zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Entwicklungs-
formen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören. Der Tatbestand des Tötens, Verietzens oder der Entnahme
von Individuen sowie des Störens wird durch die Wahl des Rodungszeitpunktes
von Gehölzen und der Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr vermieden. Es ver-
bleibt in dieser Untersuchung die Frage nach der Beschädigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten.

Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Vögel inkl. eventueller dauerhafter Bau-
ten, Z. B. Spechthöhlen, Bmtnischen. Für Bmtvögel, die sich jedes Jahr einen neu-
en Nistplatz suchen, ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten Jungvögel funk-
tionslos geworden und eine Zerstörung des alten Nestes somit kein Verbotstatbe-
stand. In diesen Fällen ist das gesamte Bmtrevier als relevante Lebensstätte her-
anzuziehen: Trotz eventueller Inanspmchnahme eines Brutplatzes (z. B. altes Nest)
kann von der Erhaltung der Brutplatzfunktion im Bmtrevier ausgegangen werden,
wenn sich innerhalb des Reviers weitere vergleichbare Brutmöglichkeiten finden,
an denen die Brutvögel ihr neues Nest bauen können. In diesem Fall ist die Ge-
samtheit der geeigneten Stmkturen des Bmtreviers, in dem ein Bmtpaar regelmä-
ßig seinen Bmtplatz sucht, als relevante Lebensstätte (Fortpflanzungs- und Ruhe-
Stätte) anzusehen. Soweit diese Strukturen ihre Funktionen für das Brutgeschäft
trotz einer teilweisen Inanspruchnahme weiter erfüllen, liegt keine nach § 44 rele-
vante Beschädigung vor. Vogelfortpflanzungs- und Ruhestätten sind also dann be-
troffen, wenn ein ganzes Bmtrevier, indem sich regelmäßig genutzte Brutplätze
befinden, seine Funktion als Brutrevier verliert. Das ist Z.B. dann der Fall, wenn
die Fläche eines beseitigten Gehölzes ungefähr der halben Größe eines Vogelre-
viers entspricht.

Zu betrachten ist also, ob Brutreviere von europäischen Vogelarten beseitigt wer-
den. Diese Frage wird in Kap. 3. 2 (S. 16) beantwortet: Es werden keine Brutreviere
von mit Fortpflanzungsstätten vorkommenden Arten beseitigt oder beschädigt,
weil die ökologischen Funktionen erhalten bleiben.

4. 1. 1 Zu berücksichtigende Lebensstätten der Hasehnaus

Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Haselmäuse ind. eventueller dauerhaf-
ter Bauten, Z.B. Spechthöhlen. Wie im Falle der Bmtvögel ist das gesamte Revier
als relevante Lebensstätte heranzuziehen: Die Gesamtheit der geeigneten Struktu-
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ren des Reviers, in dem eine Haselmauspopulation regelmäßig Nester baut, ist als
relevante Lebensstätte (Fortpflanzungs- und Ruhestätte) anzusehen. Soweit diese
Strukturen ihre Funktionen für den Fortbestand der Population trotz einer teilwei-
sen Inanspruchnahme weiter erfüllen, liegt keine nach § 44 relevante Beschädi-
gung vor. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind also dann betroffen, wenn ein Teil
des Reviers, in dem sich regelmäßig genutzte Nester befinden, seine Funktion als
Lebensraum verliert oder so gemindert wird, dass die Population sich verkleinern
muss. Analog zu den Brutvögeln wäre für die Haselmaus der Verlust eines bedeu-
tenden Teiles ihres Aktionsraumes die funktionszerstörende Beschädigung ihrer
Fortpflanzungsstätte.

Ein solcher Verlust ist hier nicht zu erwarten (Kap. 3. 3).

4. 1.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Einzel-
quartiere von Spalten bewohnenden Arten (Zwergfledermaus) gelten nach der der-
zeitigen Diskussion nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44, denn sie sind i.d.R. so weit verbreitet,
dass praktisch immer ausgewichen werden kann. Viele Fledermausarten (z. B.
Zwergfledermaus) nutzen Spalten und Höhlungen in Bäumen und Gebäuden als
Tagesversteck. Sie sind diesbezüglich jedoch flexibel und wechseln häufig ihre
Jagdgebiete und Tagesverstecke. Insofern ist ihre "Ruhestätte" die Summe aller
Bäume und geeigneten Gebäude in ihrem Jagdgebiet. Die Beseitigung einzelner
Verstecke schränkt somit die Funktion der Stätte dann nicht ein, wenn Ausweich-
quartiere in hinreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Tagesverstecke sind inso-
fern von Bedeutung, als dort im Augenblick des Abrisses bzw. der Baumfällungen
Tiere getötet werden könnten, was ebenfalls nach § 44 BNatSchG verboten ist.

Auf der anderen Seite stehen die Wochenstuben und Winterquartiere, an die viele
Fledermäuse in der Regel höhere Ansprüche hinsichüich der Stmktureigenschaf-
ten und Habitatqualität stellen. Aus diesem Gmnde sind die gleichen Arten hin-
sichtlich ihrer Wochenstuben und Winterquartiere deuüich weniger flexibel, so
dass sich bei Verlust einer Wochenstube als zentraler Lebensstätte bei der Fort-

pflanzung und Aufzucht in der Regel die Notwendigkeit zur Befreiung ergibt. Glei-
ches gilt für die Winterquartiere, an die besondere Ansprüche gestellt werden und
die ebenfalls eine zentrale Lebensstätte für die Fledermäuse sind. Als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten von Fledermäusen gelten die bedeutenden Quartiere, d.h.
Wochenstuben und Winterquartiere. Durch das Vorhaben gehen Fortpflanzungs-
und Ruhestätten von Fledermäusen nicht verloren (Kap. 3.4).

Jagdgebiete gehören nicht zu den in § 44 aufgeführten Lebensstätten, jedoch kön-
nen sie für die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten
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Bedeutung erlangen. Das trifft dann zu, wenn es sich um besonders herausragende
und für das Vorkommen wichtige limitierende Nahrungsräume handelt. Das ist
hier aber nicht der Fall (Kap. 3.4). Es gehen keine Nahmngsräume in so bedeuten-
dem Umfang verloren, dass es zum Funktionsverlust evenhiell vorhandener, be-
nachbarter Fortpflanzungsstätten kommt.

4-2 Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (l) BNatSchG stich-
wortartig gegenübergestellt.

Nach § 44 Abs. l BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote)

l. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklung s formen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

a. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, wenn die Arbeiten zur Baufeld-
räumung (z. B. Rodung von Gehölzen) im Winterhalbjahr und außer-
halb der Bmtzeit der Vögel beginnen (allgemein gültige Regelung §
39 BNatSchG). Gehölze, in denen fluchtunfähige Fledermäuse oder
Haselmäuse mhen, werden nicht beseitigt.

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpßanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderung szeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

b. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, da die Arbeiten zur Baufeld-
räumung (z. B. Rodung von Gehölzen) keine Störungen verursachen,
die nicht schon unter Nr. l (oben) oder Nr. 3 (unten) behandelt sind.
Die einzigen streng geschützten Vogelarten sind Grünspecht, Greif-
vögel und Eulen, die hier nur einen kleinen Teil ihres Nahrungsrau-
mes haben und nicht beeinträchtigt werden. Die lokalen Populatio-
nen haben im Übrigen einen so guten Erhaltungszustand, dass selbst
ein zeitweiliger Verlust eines Brutpaares nicht zu einer Verschlechte-
rung und damit zu einer erheblichen Störung im Sinne des § 44 füh-
ren würde. Störungstatbestände nach § 44 (l) Nr. 2 BNatSchG treten
durch das Bauvorhaben für die Fledermausfauna nicht ein. (Kap.
3. 2).

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören,

c. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Vogelarten werden nicht be-
schädigt oder zerstört. Die Arten behalten ihre Lebensstätten bzw.
können kurzfristig ausweichen, so dass die Funktionen im räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleiben (Kap. 3. 2). Potenzielle Le-
bensstätten von Fledermäusen werden nicht zerstört (Kap. 3.4).
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Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Haselmäusen wer-
den nicht zerstört (Kap. 3.3).

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören.

d. keine Pflanzenarten des Anhangs IV vorhanden (Kap. 2.5).

Es kommt demnach bei einer Verwirklichung des Vorhabens voraussichtlich nicht
zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 (l) BNatSchG. Eine Ausnahme gemäß § 45
(7) BNatSchG von den Verbotstatbeständen des § 44 (l) BNatSchG wird voraus-
sichtlich nicht erforderlich.

4-3 Vermeidungsmaßncihmen und Kompensationsmcißnahmen

Es ergeben sich somit aufgmnd der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44
BNatSchG folgende notwendige Maßnahmen:

Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit der
Vögel (01. März bis 30. September, allgemein gültige Regelung § 39
BNatSchG).

5 Zusaniinenfassung

In Ammersbek -Schäferdresch soll im Bereich einer heutigen Grasflur eine Kinder-
tagesstätte entstehen. Eine Potenzialanalyse ergibt das potenzielle Vorkommen ei-
ner Reihe von Brutvogelarten und weiteren Arten, die hier Nahmng suchen kön-
nen (Tabelle l). Fledermäuse haben potenzielle Quartiere in einigen Bäumen (Kap.
2.2). Auch die Haselmaus kann nicht ausgeschlossen werden (Kap. 2.4).

Für die Arten, die nach den europäischen Richtlinien (FFH-RL, Anh. IV [Fleder-
mäuse] und europ. Vogelarten) geschützt sind, wird eine artenschutzrechtliche Be-
trachtung vorgenommen.

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bmtvogelarten werden voraus-
sichtlich keine von einer Beschädigung ihrer Fortpflanzungsstätte im Sinne des §
44 BNatSchG durch das Vorhaben betroffen sein.

Bei potenziell vorhandenen Fledermäusen sind potenzielle Fortpflanzungs- und
Ruhestätten nicht betroffen (Kap. 3.4).

Die Haselmaus nicht verliert ebenfalls keine Fortpflanzungsstätte. Die ökologi-
sehen Funktionen bleiben erhalten (Kap. 3.3)
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